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GEMEINDERAT

Reglement für Compinggöste und Sqisonmieler

(Co m p i n g plotz- Reg lemenf)

Der Gemeinderot Koiserougst erlösst, gestüfzi ouf die $$ 37, Abs. 2, lit. f, 38 und I l2 des Geset-

zes über die Einwohnergemeinden vom 19. Dezember 1978 dos nochstehende Compingplotz-

Reglement:

'1. Allgemeines

1.1 Der Comper verpflichtet sich, olle ihm offen siehenden Anlogen und sonitören Einrichtungen

ouf dem Schwimmbod- und Compingplolzoreol mit Sorgfolt zu benützen. Er hoftet fur die

von ihm verursochten Schöden.

1.2

r.3

1.4

Compern und deren Besuchern ist es ousdrücklich untersogt, Hunde und ondere die Ord-

nung störende Houstiere ouf dem Comping- und Schwimmbodoreol zu hqlten.

Sofern ein Comper seinen Stondplotz oufgibt, obliegt die Vergobe des frei gewordenen

Plotzes ousschliesslich dem Gemeinderot. ln der Regel wird der Plotz on eine ouf der WorJe-

liste oufgeführJe Person weitervermietet und geht doher nicht on den neuen lnhober der

Compingousrüstung über.

Es ist unlersogt, Wohnwogen und Zelte wöhrend Abwesenheit des Stondplotzmieters on

Drittpersonen weiterzuvermieten.

1.5 Bei Wohnwogen sind folgende Löngen- und Breitenbeschrönkungen einzuholten:

Kostenoufbou: Lönge mit Gosfloschenkoslen mox. 5,80m

Lönge ohne Gosfloschenkosten mox. 5,50m

Breite mox. 2,30m

g emöss geltenden Strossenverkeh rsvorsch riften

Tiefe ob Wohnwogenkonte

Deichsel:

Vorzelt: mox. 2,40m

Voroussetzungen sind genúgend Plotzverhöltnisse und vorherige Absproche mii dem Plofz-

wort.

1.6 Motorisierie Compingfohrzeuge sind ols "Douermieter" ouf dem gonzen Areol nicht zuge-

lossen. Eingelöste motorisierJe Compingfohrzeuge sind ols "Possonten" kurzfristig (löngstens

ober l4 Toge) erloubt.
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1.7 Die Compingplotz-Aufsicht hot dos Recht, Fohrzeuge in schlechtem Zustond obzuweisen.

1.8 Wohnwogen und Zelte durfen nicht mit Woschmittel oder onderen chemischen Mitteln ouf

dem Stondplotz gereinigt werden.

1.9 Grillieren ist nur mit geruchlosem Anzündmittel gestoftet. Jede übermössige Rouchentwick-

lung ist zu vermeiden.

1 .,l0 Auf dem gonzen Areol ist es verboten, offene Feuer zu entfochen.

,l 
I I Es ist ouf dem gonzen Compingoreol untersogt, Feuerwerk obzubrennen.

l.l2 Der Aufeniholt für durchreisende Göste ist ouf '14 Toge beschrönkt. Die Besucher müssen

wöhrend der Bodesoison den Schwimmbodeintritt bezohlen.

l.l3 Es herrscht ouf dem gonzen Comping- und Schwimmbodoreol Velofohrverboi.

2. Abfölle

2.1 Abfölle müssen in geschlossenen Plosliksöcken in den dofur bestimmten Contoinern neben

dem Kiosk deponiert werden.

2.2 Es dúrfen nur Abfölle, die ous dem Compingbefrieb onfollen, zur Entsorgung deponieri

werden.

2.3 Soisonmieter zohlen fur die Kehrichtentsorgung eine vom Gemeinderot festgelegte Pou-

scholgebühr, die mit der Plotzmiete im vorous zu entrichten ist.

2.4 Kurzfristig onwesende Compinggöste müssen keine gesonderie Kehrichtgebühr entrichien.

3. Pfleqe der Porzellen

3..l Dos Möhen von Gros um Wohnwogen oder Zelte ist Aufgobe des Soisonmieters.

3.2 Es ist untersogt, die Böume zu beschödigen ( Wurzeln obhocken und Äste obsögen).

3.3 Es ist verboten, "Wossergröben" um die Zelte onzulegen.

3.4 Die Porzellen sind speziell om Soisonende souber gereinigt zu verlossen. Bodenplotten müs-

sen entfernt werden. Porzellen, die ouch im Winier belegt bleiben, sind ebenfolls enispre-

chend zu reinioen.
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4. Fohrzeuqe

4.1 Fohrzeuge sind ouf dem Areol nur für den Tronsport von Wohnwogen erloubt. Für sonstiges

Gepöck sind Anhönger zu benúlzen. Noch dem Plozieren des Wohnwogens sind die Zug-

fohrzeuge unverzüglich ouf den Porkplotz zu stellen.

4.2 Dos Stellen der Wohnwogen ist nur in Absproche mit dem Compingwort erloubt, onsonsten

die Wohnwogen ouf dem Porkplotz obgestellt werden müssen.

4.3 Die Wohnwogen müssen bis spötestens 14 Toge noch Soisonende vom Porkplotz entfernt

werden.

4,4 Vorbeholten bleibt die Regelung für dos Überwintern.

5. Kinder

5.,l Eltern hoben ihre Kinderzu beoufsichtigen und im besonderen dorouf zu ochten, doss diese

die Sonitöronlogen nicht ols Spielplotz benüizen.

5.2 Fussbollspielen ist verboten. Dofür steht die grosse Spielwiese zur Verfúgung.

5.3 Bodende Kinder müssen durch die Eltern beoufsichtigt werden. Für Bodeunfölle wird iede

Hoftung obgelehnt.

ó. Ruhezeit

6.1 Yon 22.00 Uhr bis 02.00 Uhr isi unbedingt Ruhe einzuholten.

6.2 Auch togsüber ist ieder übermössige Lörm zu vermeiden. Es isi insbesondere ouf die Lout-

störke der Rodios und Fernseher zu ochten.

6.3 Yon 22.15 Uhr bis 08.00 Uhr ist dos Eingongstor für Motorfohrzeuge geschlossen. Spöter

eintreffende Comper müssen ihre Fohrzeuge ousserholb des Tores porkieren. Fohrzeughol-

ter, die ihre Fohrzeuge bis 22.15 Uhr nichi ousserholb des Tores porkiert hoben, müssen

ihre Fohrzeuge bis zu nöchsten Morgen siehen lossen.

7. Uberwintern

7.1 Jeder Comper kqnn seinen Wohnwogen den Winier über ouf seinem Sfondplotz stehen lqs-

sen.
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7.2 Der Gemeinderot setzt die Gebühren für dos Überwintern fest.

7.3 Alle Anbouten sind im lnnern der Wohnwogen zu verstouen. Gosfloschen sind ouszubouen

und vom Compingplalzzu entfernen.

7.4 Die Benützung der Wohnwogen im Winter ist nicht gestottet. Die Gemeinde ols Besitzerin

des Compingplotzes weist iegliche Hoftung für Beschödigungen etc. zurück.

8. Schlussbestimmunoen

8.1 Dieses Reglement erselzi olle vorherigen Anordnungen und Weisungen insbesondere die

Compingplotz-Verordnung vom l. Juli 
.l993

8.2 Es tritt per '1. September 1997 in Kroft.

Koiserougsi, 05. Sepiember 1997

Gemeinderql Koiserqugsl

Der Gemeindeqmmonn Der eschreiber/uw
Mox Heller
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